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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem „Fonds Frühe Hilfen“ (gem. § 
3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz) im Rahmen der 
Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ 
hier: Ihr Schreiben vom 04.10.2017; Ihr Zeichen 306.22-51 019/9-6 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landesjugendhilfeausschuss bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
Grundsätzlich sehen wir die Fördermöglichkeiten aus dem „Fonds Frühe Hilfen“ als gute Grund-
lage für eine Verstetigung der bisherigen Bemühungen, Familien zu einem frühen Zeitpunkt der 
Elternschaft zu unterstützen und zu begleiten.  
   
Die Finanzierung der jeweils beschriebenen Maßnahmen und Fördergegenstände kann dazu 
beitragen, örtlich und regional engagierte Einzelpersonen (Freiwillige  Ehrenamtliche) und das 
breite Spektrum bewährter Angebote von Einrichtungen und Institutionen der öffentlichen und 
freien Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, des Gesundheitswesens und weiterer Akteure in glei-
cher Weise zu unterstützen, zu stärken und Netzwerke zielgerichtet weiterzuentwickeln. 
 
Nach unserer Kenntnis gibt es jedoch größere regionale Unterschiede bei der Einbindung und 
finanziellen Förderung freier Träger durch kommunale Gebietskörperschaften. Daher sollten aus 
unserer Sicht freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe direkt antragsberechtigt sein und dadurch 
einen unmittelbaren Zugang zu den Bundesmitteln bekommen.   
 
Gern steht Ihnen der Unterzeichner für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Heimberg 
Vorsitzender 
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